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 Veröffentlicht am 30.10.2003

Norm

MedienG §11 Abs1 Z10

Rechtssatz

Verö entlicht wird eine Tatsachenmitteilung nach dem klaren Bedeutungsinhalt dieses Begri s dann, wenn sie

ö entlich gemacht, das heißt auch auf elektronische Medien bezogen, einem größeren Personenkreis zugänglich

gemacht wird. Das bloße Fortbestehen des ö entlich Seins einer Tatsachenmitteilung entspricht schon rein begri ich

nicht deren (neuer) Verö entlichung. Die Interpretation, dem Wesen elektronischer Medien (als "permanente Medien")

entsprechend sei jeder Tag, an dem der jeweilige Inhalt abrufbar gehalten werde, als neuerlicher Verö entlichungstag

im Sinne des § 11 Abs 1 Z 10 MedG zu werten, scheitert bereits an der Grenze des möglichen Wortsinns.
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